„Höhe der Urlaubsdauer und Berechnung des Urlaubsentgeltes“

Wie berechnet sich die Dauer des gesetzlichen oder tariflichen Erholungsurlaubes nach den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen und wie berechnet sich die Höhe der Entgeltfortzahlung bei der Gewährung von Erholungsurlaub nach den gesetzlichen bzw. nach den tariflichen Vorschriften ?

Antwort:

Rechtsgrundlage:
Bundesurlaubsgesetz in der Fassung vom 19.12.1998




Insbesondere § 3 und § 11 Abs. 1 BUrlG




CGM-Urlaubsabkommen vom 23.10.1997




1996 gekündigtes IGM-Urlaubsabkommen vom 23.03.1979




1996 gekündigter KL-Rahmentarifvertrag vom 29.08.1994
Die Dauer des gesetzlichen bzw. des tariflichen Urlaubsanspruches berechnet sich grundsätzlich nach Tagen.

Bei Berücksichtigung einer 5-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 20 Werktage (§ 3 BurlG) und der tarifliche Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers insgesamt 30 Werktage pro Kalenderjahr für das Gas- und Wasserinstallateur-, das Zentralheizungs- und Lüftungsbauerbauer-, das Klempner-/Flaschner-/Blechner-/Spenglerhandwerk (Ziffer 3.1 des CGM-Urlaubsabkommens vom 23.10.1997 bzw. Ziffer 3.1.1 – 3.1.4 des im zweiten Halbjahr 1996 gekündigten IGM-Urlaubsabkommens vom 23.03.1979).

Für das Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerk enthält der Rahmentarifvertrag vom 29.08.1994 eine gleichlautende Regelung in § 23 Ziffer 2.

Konkret bedeutet dies, dass sich ein Arbeitnehmer immer im Grundsatz einen vollen Urlaubstag anrechnen lassen muss, wenn und insoweit er für die Dauer eines ganzen Werktages in bezahlter Form von der Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt werden will. Maßgeblich für die Anrechnung eines vollen Urlaubstages ist daher nur, dass der betreffende Arbeitnehmer für einen ganzen Werktag nicht zur Arbeit erscheint. Die hierbei ausgefallene tatsächlichen Stundenanzahl der Arbeitszeit an diesem Wochentag ist für die Berechnung der Urlaubsdauer mit einem Werktag nicht beachtlich.

Für die Berechnung des Urlaubsentgeltes und des sich hieraus ergebenden zusätzlichen Urlaubsgeldes (nach CGM- bzw. IGM-Tarifverträgen fortzubezahlende Vergütungsbestandteile) ist die pro Tag anfallende regelmäßige wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit maßgeblich. Hierbei gilt somit nach § 11 Abs. 1 BUrlG und nach Ziffer 4.1.1.1 des CGM-Urlaubsabkommens vom 23.10.1997 bzw. des im zweiten Halbjahr 1996 gekündigten IGM-Urlaubsabkommens vom 23.03.1979 für den Bereich des Gas- und Wasserinstallateur-, das Zentralheizungs- und Lüftungsbauerbauer-, das Klempner-/Flaschner-/Blechner-/Spenglerhandwerks das Referenzprinzip.

Für das Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerk enthält der im zweiten Halbjahr 1996 gekündigte Rahmentarifvertrag vom 29.08.1994 eine vergleichbare Regelung in § 27 Ziffern 1 und 2.

Es stellt sich jedoch in jedem konkreten Einzelfall die Frage, ob der Inhalt eines bestimmten Tarifvertrages in dieser Einzelfrage angewendet wird oder ob der Inhalt der gesetzlichen Bestimmungen nach dem BUrlG anzuwenden sind.

Sofern schriftliche Arbeitsverträge existieren, die ergänzend zu den Individualvereinbarungen der Parteien  ausdrücklich die Anwendbarkeit eines bestimmten Tarifvertrages vorsehen, ergibt sich hieraus bereits die Bindung an den Inhalt des jeweiligen Tarifvertrages.

Ansonsten könnte sich eine Anwendbarkeit der tariflichen Urlaubsbestimmungen daher nur aus folgende Umständen ergeben:

Beide Parteien, das heißt Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind Mitglied einer Koalition. Ihr Unternehmen ist Mitglied des Fachverbandes SHK BW und daher Mitglied des Arbeitgeberverbandes. Ist der Arbeitnehmer nunmehr zusätzlich Mitglied der Christlichen Gewerkschaft Metall oder der Industriegewerkschaft Metall ergibt sich aus dem Tarifvertragsgesetz die unmittelbare Anwendung des jeweiligen Tarifvertrages, betreffend den Urlaub, auf das bestehende Arbeitsverhältnis.

Bei nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern – bei mittelständischen Betrieben sicherlich der Regelfall – kann die Geltung eines Tarifregelwerkes wie folgt individualvertraglich vereinbart werden:

· in einem schriftlichen Arbeitsvertrag

· durch mündliche Vereinbarung (bei schwieriger Beweislage)

· durch stillschweigende Anwendung (bei schwieriger Beweislage)

· durch betriebliche Übung (bei ebenfalls schwieriger Beweislage) und unter strikter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes

Ob diese Voraussetzungen in einem konkreten Betrieb erfüllt sind, kann nur durch eine Einzelfallprüfung festgestellt werden.

Firma

Manfred Mustermann

Musterstraße 4

84711 Musterstadt




Datum 

Anzahl der Urlaubstage und Berechnung der Höhe des Urlaubsentgeltes
(Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerk)

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auf die von Ihnen am ........ telefonisch aufgeworfene Frage, wie sich konkret nach den gesetzlichen bzw. tariflichen Bestimmungen die Höhe des Urlaubsentgeltes berechnet, teilen wir Ihnen wie folgt mit:

Die Dauer des gesetzlichen bzw. des tariflichen Urlaubsanspruches berechnet sich grundsätzlich nach Tagen. Bei Berücksichtigung einer 5-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 20 Werktage (§ 3 BurlG).

Der tarifliche Urlaubsanspruch beläuft sich – bei Berücksichtigung einer 5-Tage-Woche – insgesamt auf 30 Werktage pro Kalenderjahr. Dies ergibt sich aus dem zwischen dem Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg und der ehemaligen Industriegewerkschaft Bau, Steine Erden (heute: Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt) abgeschlossene und im zweiten Halbjahr 1996 wirksam gekündigten Rahmentarifvertrag für das Kachelofen- und Luftheizungsbauerhandwerk vom 29.08.1994 (dort § 23 Ziffer 2).

Konkret bedeutet dies, dass sich ein Arbeitnehmer immer im Grundsatz einen vollen Urlaubstag anrechnen lassen muss, wenn und insoweit er für die Dauer eines ganzen Werktages in bezahlter Form von der Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt werden will. Maßgeblich für die Anrechnung eines vollen Urlaubstages ist daher nur, dass der betreffende Arbeitnehmer für einen ganzen Werktag nicht zur Arbeit erscheint. Die hierbei ausgefallene tatsächlichen Stundenanzahl der Arbeitszeit an diesem Wochentag ist für die Berechnung der Urlaubsdauer mit einem Werktag nicht beachtlich.

Für die Berechnung des Urlaubsentgeltes und des sich hieraus ergebenden zusätzlichen Urlaubsgeldes (nach CGM- bzw. IGM-Tarifverträgen fortzubezahlende Vergütungsbestandteile) ist die pro Tag anfallende regelmäßige wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit maßgeblich. Hierbei gilt somit nach § 27 Ziffern 1 und 2 des im zweiten Halbjahr 1996 gekündigten Rahmentarifvertrages für das Kachelofen- und Luftheizungsbauerhandwerk vom 29.08.1994 das dort genannte Referenzprinzip.

Es stellt sich jedoch in jedem konkreten Einzelfall die Frage, ob der Inhalt eines bestimmten Tarifvertrages in dieser Einzelfrage angewendet wird oder ob der Inhalt der gesetzlichen Bestimmungen nach dem BUrlG anzuwenden sind.

Sofern schriftliche Arbeitsverträge existieren, die ergänzend zu den Individualvereinbarungen der Parteien  ausdrücklich die Anwendbarkeit eines bestimmten Tarifvertrages vorsehen, ergibt sich hieraus bereits die Bindung an den Inhalt des jeweiligen Tarifvertrages.

Ansonsten könnte sich eine Anwendbarkeit der tariflichen Urlaubsbestimmungen daher nur aus folgende Umständen ergeben:

Beide Parteien, das heißt Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind Mitglied einer Koalition. Ihr Unternehmen ist Mitglied des Fachverbandes SHK BW und daher Mitglied des Arbeitgeberverbandes. Ist der Arbeitnehmer nunmehr zusätzlich Mitglied der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (früher: Industriegewerkschaft Bau, Steine, Erden) ergibt sich aus dem Tarifvertragsgesetz – im Rahmen der Nachwirkung – die unmittelbare Anwendung der jeweiligen tariflichen Urlaubsbestimmungen auf das bestehende Arbeitsverhältnis.

Bei nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern – bei mittelständischen Betrieben sicherlich der Regelfall – kann die Geltung eines Tarifregelwerkes wie folgt individualvertraglich vereinbart werden:

· in einem schriftlichen Arbeitsvertrag

· durch mündliche Vereinbarung (bei schwieriger Beweislage)

· durch stillschweigende Anwendung (bei schwieriger Beweislage)

· durch betriebliche Übung (bei ebenfalls schwieriger Beweislage) und unter strikter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes

Ob diese Voraussetzungen in einem konkreten Betrieb erfüllt sind, kann nur durch eine Einzelfallprüfung festgestellt werden. Sollten Sie noch ergänzende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Mit freundlichen Grüßen

Innung

Anlage

Firma

Manfred Mustermann

Musterstraße 4

84711 Musterstadt




Datum

Anzahl der Urlaubstage und Berechung der Höhe des Urlaubsentgeltes
(Gas- und Wasserinstallateur-, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer-
sowie Klempner- / Flaschner- / Blechner- / Spenglerhandwerk)

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auf die von Ihnen am ........ telefonisch aufgeworfene Frage, wie sich konkret nach den gesetzlichen bzw. tariflichen Bestimmungen die Höhe des Urlaubsentgeltes berechnet, teilen wir Ihnen wie folgt mit:

Die Dauer des gesetzlichen bzw. des tariflichen Urlaubsanspruches berechnet sich grundsätzlich nach Tagen. Bei Berücksichtigung einer 5-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 20 Werktage (§ 3 BurlG).

Der tarifliche Urlaubsanspruch beläuft sich – bei Berücksichtigung einer 5-Tage-Woche – insgesamt auf 30 Werktage pro Kalenderjahr. Dies ergibt sich aus dem zwischen dem Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg und der Christlichen Gewerkschaft Metall Baden-Württemberg abgeschlossene Urlaubsabkommen vom 23.10.1997 (dort Ziffer 3.1) bzw. aus dem zwischen dem Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg und der Industriegewerkschaft Metall abgeschlossene und im zweiten Halbjahr 1996 wirksam gekündigten Urlaubsabkommen vom 23.03.1997 (dort Ziffer 3.1.1 – 3.1.4).

Konkret bedeutet dies, dass sich ein Arbeitnehmer immer im Grundsatz einen vollen Urlaubstag anrechnen lassen muss, wenn und insoweit er für die Dauer eines ganzen Werktages in bezahlter Form von der Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt werden will. Maßgeblich für die Anrechnung eines vollen Urlaubstages ist daher nur, dass der betreffende Arbeitnehmer für einen ganzen Werktag nicht zur Arbeit erscheint. Die hierbei ausgefallene tatsächlichen Stundenanzahl der Arbeitszeit an diesem Wochentag ist für die Berechnung der Urlaubsdauer mit einem Werktag nicht beachtlich.

Für die Berechnung des Urlaubsentgeltes und des sich hieraus ergebenden zusätzlichen Urlaubsgeldes (nach CGM- bzw. IGM-Tarifverträgen fortzubezahlende Vergütungsbestandteile) ist die pro Tag anfallende regelmäßige wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit maßgeblich. Hierbei gilt somit nach § 11 Abs. 1 BUrlG und nach Ziffer 4.1.1.1 des CGM-Urlaubsabkommens vom 23.10.1997 bzw. des im zweiten Halbjahr 1996 gekündigten IGM-Urlaubsabkommens vom 23.03.1979 für den Bereich des Gas- und Wasserinstallateur-, das Zentralheizungs- und Lüftungsbauerbauer-, das Klempner-/Flaschner-/Blechner-/Spenglerhandwerks das Referenzprinzip.

Es stellt sich jedoch in jedem konkreten Einzelfall die Frage, ob der Inhalt eines bestimmten Tarifvertrages in dieser Einzelfrage angewendet wird oder ob der Inhalt der gesetzlichen Bestimmungen nach dem BUrlG anzuwenden sind.

Sofern schriftliche Arbeitsverträge existieren, die ergänzend zu den Individualvereinbarungen der Parteien  ausdrücklich die Anwendbarkeit eines bestimmten Tarifvertrages vorsehen, ergibt sich hieraus bereits die Bindung an den Inhalt des jeweiligen Tarifvertrages.

Ansonsten könnte sich eine Anwendbarkeit der tariflichen Urlaubsbestimmungen daher nur aus folgende Umständen ergeben:

Beide Parteien, das heißt Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind Mitglied einer Koalition. Ihr Unternehmen ist Mitglied des Fachverbandes SHK BW und daher Mitglied des Arbeitgeberverbandes. Ist der Arbeitnehmer nunmehr zusätzlich Mitglied der Christlichen Gewerkschaft Metall oder der Industriegewerkschaft Metall (Nachwirkung) ergibt sich aus dem Tarifvertragsgesetz die unmittelbare Anwendung des jeweiligen Tarifvertrages, betreffend den Urlaub, auf das bestehende Arbeitsverhältnis.

Bei nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern – bei mittelständischen Betrieben sicherlich der Regelfall – kann die Geltung eines Tarifregelwerkes wie folgt individualvertraglich vereinbart werden:

· in einem schriftlichen Arbeitsvertrag

· durch mündliche Vereinbarung (bei schwieriger Beweislage)

· durch stillschweigende Anwendung (bei schwieriger Beweislage)

· durch betriebliche Übung (bei ebenfalls schwieriger Beweislage) und unter strikter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes

Ob diese Voraussetzungen in einem konkreten Betrieb erfüllt sind, kann nur durch eine Einzelfallprüfung festgestellt werden. Sollten Sie noch ergänzende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Mit freundlichen Grüßen

Innung

Anlage

